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TEIL 1: STÄDTEBAULICHE BEGRÜNDUNG 
 

A. Planungsgegenstand 
 

1. Rechtliche Grundlagen  
 

Grundlage für Inhalt und Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 113 sind das Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1075), die Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 ï BauO NRW 2018 (GV. NRW. 
2018 S. 421), in Kraft getreten am 4. August 2018 und zum 1. Januar 2019  
sowie die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 ff) - SGV.NRW.2023 - zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), jeweils in der zurzeit 
gültigen Fassung. 
 
 

2. Ziele und Zwecke der Planung 
 

Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV) strebt an, den Gebäude- und Freiflächen- 
komplex Vogelsang weiterhin mit sinnvollen und in das Gesamtkonzept passende Nutzungen zu 
entwickeln.  
Aktuell plant eine Investorengemeinschaft die Einrichtung einer Ferienwohnanlage im Bereich Vo-
gelsang auf dem Gelände ĂDepot 31ñ. Hierbei soll die historische Bausubstanz der ĂKasemattenñ 
in das Projekt einbezogen werden. 
Beabsichtigt ist ein Angebot von Übernachtungsmöglichkeiten, welche sich hinsichtlich Qualität, 
Preiskategorie und Individualität unterscheiden, so dass die Ansprüche der potentiellen Besucher 
in einem großen Bereich abgedeckt werden können. Das Herrichten der vorhandenen Gebäude-
substanz sowie der zu errichtenden Neubaukörper soll mit überwiegend ökologischen Baustoffen 
und einer ansprechenden Architektur erfolgen. Das Projekt soll sich in die umgebende Natur auf 
eine möglichst unauffällige Art einfügen und die historische Bedeutung des Standortes würdigen.  
 
Bei dem betreffenden Bereich handelt es um eine Fläche, die baurechtlich als Außenbereich ge-
wertet werden muss und somit zurzeit hier keine Baugenehmigung erteilt werden könnte. Daher 
ist es erforderlich, einen entsprechend qualifizierten Bebauungsplan aufzustellen. Im Bebauungs-
plan soll die Fläche als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ĂFerienwohnanlageñ mit den ent-
sprechenden überbaubaren Flächen festgesetzt werden.  
 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 113 Ferienwohnanlage Vogelsang erfolgt die 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Teilflächennutzungsplan Vogelsang). 
 
 

3. Angaben zum Plangebiet 
 

3.1 Abgrenzung des Geltungsbereiches 
Das Plangebiet umfasst einen Teilbereich des Flurstücks Gemarkung Dreiborn, Flur 66, Nr. 21 
mit einer Größe von rd. 2,7 ha. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in dem Über-
sichtsplan zu entnehmen. 
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Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich 

 
3.2 Heutige Nutzung im Plangebiet 
Das Plangebiet befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang, im 
Nationalpark Eifel. Der Standort liegt im Osten des Geländes, östlich der Haupterschließung (K 
17) und nördlich des Gebäudekomplexes Malakoff. Es handelt sich um den bereits von den bel-
gischen Streitkrªften seit 1950 als ĂDepot 31ñ bezeichneten Bereich.   
 
Zwischen 1936 und 1939 wurde eine rund 160 Meter lange, mit Bruchsteinen verkleidete Stütz-
wand mit Kasematten errichtet, die das Terrain in zwei verschiedene Höhenlagen aufgliedert. Es 
handelt sich hier um ein Baudenkmal.  
Die obere Ebene bildet im Wesentlichen einen gepflasterten Parkplatz. Die untere Ebene war als 
Lagerplatz genutzt.  
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Vogelsang Luftbild Ausschnitt ĂDepot 31ñ É Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH 

 
 

B. Planinhalt 
 

4. Bestehende Planungen  
 

4.1 Regionalplanung 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Aachen stellt für das Plangebiet -
Bereich zum Schutz der Landschaft und für landschaftsorientierte Erholung (BSLE) - dar. Die 
umliegenden Flächen außerhalb des Geltungsbereiches Vogelsang im Nationalpark Eifel sind als 
Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) dargestellt und unterliegen damit einem höheren Schutz-
regime. 

 
Ausschnitt aus dem Regionalplan © Bezirksregierung Köln 
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4.2 Flächennutzungsplan 
Der Teilflächennutzungsplan Vogelsang aus dem Jahr 2010 stellt für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 113 Gemischte Baufläche (M) dar.  
Aus dieser Darstellung kann die geplante Ferienwohnanlage planungsrechtlich nicht entwickelt 
werden. Es ist daher erforderlich, den Flächennutzungsplan dahingehend zu ändern, dass ein 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ĂFerienwohnanlageñ dargestellt wird. Die  nderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
113. 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Schleiden 

 
4.3  Landschaftsplan 
Der Kreis Euskirchen hat f¿r das Stadtgebiet von Schleiden den Landschaftsplan 36 ĂSchleidenñ 
aufgestellt (Kreis Euskirchen 2004). Der Geltungsbereich des Landschaftsplans endet an der 
westlichen Nationalparkgrenze im Bereich Morsbach. Die Grenzen des Nationalparks werden 
nachrichtlich im Landschaftsplan dargestellt, Aussagen zur Landschaftsplanung werden jedoch 
für diesen Bereich nicht getroffen. 

 
Auszug aus dem Landschaftsplan, Kreis Euskirchen 
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4.4  Nationalpark Eifel 
An den Geltungsbereich des Teilflächennutzungsplans Vogelsang inklusive des Plangebietes 
schließt sich ringsherum der Nationalpark Eifel an. Der gesamte Geltungsbereich des Teilflächen-
nutzungsplanes ist aus der Schutzgebietsgrenze des Nationalparks ausgespart. 
 
4.5  FFH-Gebiet 
Das FFH-Gebiet DE 3401-301 ĂKermeterñ mit einer GesamtgrºÇe von 3.590 ha befindet sich am 
nördlichen Rand des Gebietes Vogelsang. Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
113 Ferienwohnanlage Vogelsang wird das FFH-Gebiet nicht tangiert.  
 
 

5. Planungskonzept 
 
Das Projekt der Investorengemeinschaft sieht die Errichtung von Übernachtungsmöglichkeiten 
auf dem Gelände ĂDepot 31ñ vor. Hierbei soll die historische Bausubstanz der ĂKasemattenñ in 
das Projekt einbezogen werden. 
Beabsichtigt ist ein Angebot von Übernachtungsmöglichkeiten, welche sich hinsichtlich Qualität, 
Preiskategorie und Individualität unterscheiden, so dass die Ansprüche der potentiellen Besucher 
in einem großen Bereich abgedeckt werden können. Das Herrichten der vorhandenen Gebäude-
substanz sowie der zu errichtenden Neubaukörper soll mit überwiegend ökologischen Baustoffen 
und einer ansprechenden Architektur erfolgen.  
 
Hinsichtlich der Integration des vorhandenen Denkmals ĂKasemattenñ beabsichtigen die Projekt-
Initiatoren das Aufgreifen des ursprünglichen Planungsgedankens einer Reitanlage. Auf dem 
Grundstücksbereich soll unter anderem ein Pferde-Unterstellplatz errichtet und das Gebäude der 
ĂKasemattenñ als Flªche f¿r ¦bernachtungsmºglichkeiten sowie f¿r allgemeine Zwecke (Aufent-
haltsräume, Küche, Sanitärbereiche etc.) unter Einbezug denkmalrelevanter Elemente in einer 
ansprechenden Form revitalisiert werden. Ebenfalls soll die historische Tankstelle, welche an das 
Grundst¿ck ĂDepot 31ñ angrenzt, in das Projekt als passendes Entrée einbezogen werden.  
 
Auf dem Grundstück ist das Errichten von Baukörpern nach dem folgenden Schema geplant. 
 
Obere Ebene (SO 1):  Gebäude mit einer Grundfläche von maximal 65 m², Gebäudehöhe (First) 
    6,00 m, in keinem Fall höher als 492,1 m ü.NHN, max. Traufhöhe 4,50 m, 
    geneigte Dachflächen, bei eingeschossigen Gebäuden sind auch Flachdä-
    cher zulässig, max. 14 Gebäude, GRZ = 0,061 
 
Untere Ebene (SO 2): Gebäude mit einer Grundfläche bis max. 60 m², max. Gebäudehöhe (First) 
    6,00 m, geneigte Dachflächen, bei eingeschossigen Gebäuden sind auch  
    Flachdächer zulässig, max. 10 Gebäude, GRZ = 0,1. 
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Gestaltungsentwurf ï 3PLUS-FREIRAUMPLANER 

 

6. Städtebauliche Festsetzungen  
 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
Der Geltungsbereich wird entsprechend der angestrebten Nutzung als ĂSonstiges Sondergebiet, 
das der Erholung dientñ, gemªÇ Ä 10 BauNVO mit der Zweckbestimmung: Ferienwohnanlage 
festgesetzt.  
 
In Ferienhausgebieten nach § 10 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind Ferienhäu-
ser zulässig, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den 
Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wech-
selnden Personenkreis zur Erholung zu dienen. 
 
Im Gebiet werden zudem der Ferienwohnanlage dienende Einrichtungen zugelassen. Diese sind: 

Å Rezeption 
Å Sanitärbereiche 
Å Küche 
Å Gemeinschaftsräume 

 

Das Gebiet wird gegliedert in SO 1 (obere Ebene) und SO 2 (untere Ebene). 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen wird durch ein Baufenster (überbaubare Grund-
stücksflächen) die Errichtung von Ferienhäusern zugelassen.  
 
Konkret zugelassen werden:  
Obere Ebene (SO 1):  Gebäude mit einer Grundfläche von maximal 65 m², Gebäudehöhe (First) 
    6,00 m, in keinem Fall höher als 492,1 m ü.NHN, max. Traufhöhe 4,50 m, 
    geneigte Dachflächen, bei eingeschossigen Gebäuden sind auch Flachdä-
    cher zulässig, max. 14 Gebäude, GRZ = 0,061 


















































